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Die Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst - der heimliche Abschied 
von der Gesamtversorgung 

Von Heinz L. Furtmayr, Fachanwalt für Sozialrecht, Landshut, und Christian Wagner; Rechtsanwalt in Karls­
ruhe 

I. Einleitung 

1. Grundgedanke der Gesamtversorgung 

Die Zusatzversorgung der Arbeitnehmer des öffentlichen 
Dienstes (öD) ist das größte System der betrieblichen Al­
tersversorgung in der BRD. Die tarifvertraglieh vereinbar­
te! beamtenähnliche Zusatzversorgung des öD ergänzt die 
gesetzliche Rente um einen bestimmten Prozentsatz des 
letzten Gehaltes eines Arbeitnehmers zur persönlich er­
reichten Gesamtversorgung. 

Es ist dabei Aufgabe der Zusatzversorgungskassen (ZVK), 
Arbeitnehmern der bei ihr beteiligten Arbeitgeber im Wege 
privatrechtlicher2 Versicherung eine zusätzliche Alters-, Er­
werbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu zah­
len3 . Voraussetzung ftir die Durchführung der betrieblichen 
Altersversorgung ist grundsätzlich die Beteiligung des Ar­
beitgebers bei einer ZVK4 . Die Beteiligungsvereinbarung 
ist ein GruppenversicherungsvertragS, bei dem der Arbeit­
geber Versicherungsnehmer und die Arbeitnehmer und 
ihre Hinterbliebenen Bezugsberechtigte sind6 . Die Zusatz­
versorgung wird weiterhin durch Tarifverträge sicher­
gestelle. 

Die Mitarbeiter eines an einer ZVK beteiligten Dienst­
gebers werden im Alter versorgungstechnisch so behandelt, 
als ob sie Beamtin oder Beamter gewesen wären. Für sie 
gelten wesentliche Grundsätze der Beamtenversorgung. 

Nicht alle beamtenrechtlichen Versorgungsregelungen 
werden allerdings in das System der Gesamtversorgung 
übernommen. Ein wesentlicher Unterschied dieser beiden 
Alterssicherungssysteme: Die Angestellten im öD sind in 
der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert und 
erwerben aus dieser Versicherung einen eigenständigen An­
spruch auf eine ge~etzliche Rente. 

Die gesetzliche Rente wird deshalb im System der Ge­
samtversorgung berücksichtigt. Die Versorgungseinrichtun­
gen des Bundes, der Länder und der Gemeinden ergänzen 
diese gesetzliche Rente, und zwar bis zur persönlich erwor­
benen Gesamtversorgung. Rentenleistungen werden somit 
von zwei Seiten erbracht: die gesetzliche Rente von der 
Deutschen Rentenversicherung und die Versorgungsrente 
von einer Versorgungseinrichtung, z. B. der Versorgungs­
anstalt des Bundes und der Länder (VBL)8. 

Aufgrund der engen Verflechtung der Gesamtversorgung 
sowohl mit rentenrechtlichen Bestimmungen als auch mit 
beamtenrechtlichen Versorgungsgrundsätzen sind die Sat­
zungen der Versorgungseinrichtungen sehr kompliziert. 
Änderungen in diesem System beeinflussen die Gesamtver­
sorgung. Absenkungen z. B. des Sicherungszieles in der 
gesetzlichen Rentenversicherung haben unmittelbar zur 
Folge, dass sich die Ausgaben der Versorgungsanstalten er­
höhen und somit ein höherer Finanzbedarf erforderlich 
wird. 

Maßgebend für Beitragszahlungen zur VBL und ftir Leis­
tungsansprüche hieraus ist die Satzung der VBL. Entspre­
chende Regelungen finden sich natürlich auch in den Sat­
zungen aller anderen ZVK, wie z. B. der Satzung des Kom­
munalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg. 

Im Unterschied zu betrieblich vereinbarten Betriebsren­
ten gilt eine einheitliche Altersversorgung für alle Arbeit­
nehmer des öD. Der Anspruch erworbener Anwartschaften 
auf die zusätzliche Altersversorgung bleibt auch bei einem 
Arbeitgeberwechsel innerhalb des öD erhalten. Endet das 
Beschäftigungsverhältnis vor Rentenbeginn, wird die antei­
lige Versorgung ermittelt, die ab Rentenbeginn dynamisiert 
wird. 

Seit 1997 werden auch die Beschäftigten in den neuen 
Bundesländern erstmals bei der VBL versichert. Die Warte­
zeit von fünf Jahren gilt in den neuen Ländern nur einge­
schränkt. Eine Übergangsregelung sieht vor, dass eine 
Versicherungsrente zu zahlen ist9 . Für die neuen Länder 
gilt grundsätzlich nur der Satzungsstand ab dem 1. 1. 
1997. Eine Reihe von Sonderregelungen zurück liegender 
Jahre ist deshalb nicht anzuwenden. 

Die jeweils erreichte Höhe des Ruhegehaltes in der Be­
amtenversorgung bestimmt somit direkt die finanzielle Ab­
sicherung der Angestellten im Alter. Anspruch auf die "voI­
le" dynamische Gesamtversorgung hat allerdings nur, wer 
bis zum Rentenbeginn bei einer Versorgungsanstalt ver­
sichert war10 . Scheidet ein Versicherter vor Rentenbeginn 
aus, so erhält er mindestens die Versicherungsrente auf­
grund fiktiver bzw. konkreter Beiträge bzw. eine anteilige 
Versorgung. 

2. Die Berührungspunkte mit der gesetzlichen Ren­
tenversicherung 

a) Eintritt des Versicherung.~ralles 

Das Satzungswerk der Zusatzversorgungseinrichtungen 
nimmt bei den Personen, die in der gesetzlichen Renten­
versicherung versichert sind, direkten Bezug auf den Leis­
tungskatalog der gesetzlichen Rentenversicherung. Dies gilt 
für die Versichertenrenten wegen Erwerbsminderung oder 
Alters (z. B. § 39 I VBLS a. F.) genauso wie für Ansprüche 
auf Witwen- oder Witwerrente (z. B. § 45 Ir VBLS a. F.) 
und für Waisenrenten (§ 47 I VBLS a. E). 

Auch bei den versicherten Personengruppen, die nicht in 
der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind (z. B. 
Mitglieder beruf~ständischer Versorgungseinrichtungen) 
wird durch die Satzung verwiesen auf die Definitionen der 
Versicherungsfalle in der gesetzlichen Rentenversicherung 
(so z. B. §§ 39 II, 45 Ir b, 47 I b VBLS a. F.). Hierbei ist tUr 
in der Rentenversicherung versicherte Personen auch der 

1) Tarifvertrag Altersversorgung - ATV vorn 1. 3. 2002. 
2) Vgl. bspw. BCH, N]W 1967. 2057ff.; N]W 1977, 1493; N]W 

1999, 3558tT.; BVeifc, N]W 2000,3341. 
3) VBL Geschäftsbericht 2004, S. 6. 
4) §§ 19 ff. VBLS. 
5) BCH, VersR 1988, S. 575 
6) VBL Geschäftsbericht 2004, S. 6. 
7) Tarifvertrag Altersversorgung - ATV vorn 1. 3. 2002; Tarifvertrag 

Altersvorsorgeplan 2001 vorn 13. 11. 2001. 
8) Zum 31. 12. 20(H waren an der VBL insgesamt 5402 Arbeitgeber 

beteiligt, nämlich der Bund, 14 Länder, 1727 kommunale Arbeitgeber 
und 3660 "Sonstige Arbeitgeber" i. S. d. §.19 II lit. d) und e) VBLS 
(z. B. gemeinnützige Einrichtungen, Zuwendungsempfanger, Sozialver­
.sicherungsträger) . 

9) § 83 VBLS. 
10) § 26 VBLS. 
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im Rentenbescheid festgelegte Eintritt der Erwerbsmin­
derung des Rentenversicherungsträgers maßgebend. 

b) Ermittlung der gesamtversorgungifähigC1l Zeit 

Das Satzungswerk der Zusatzversorgungskassen in der 
Fassung bis zum 31. 12. 2001 sieht vor, dass bei Errechnung 
der gesamtversorgungsfähigen Zeit neben den zurückgeleg­
ten Urnlagemonaten auch Zeiten der gesetzlichen Renten­
versicherung - in der damaligen Fassung nur Zur Hälfte ­
angerechnet werden. Vor Inkrafttreten des SGB VI war in 
der Satzung enthalten, dass die Monate, die der Ermittlung 
der in der gesetzlichen Rentenversicherung angerechneten 
Versicherungsjahre zugrunde liegen, zur Hälfte bei der Er­
rechnung der gesamtversorgungsfähigen Zeit berücksichtigt 
werden. Beruhend auf dem 26. Änderungstarifvertrag vom 
15. 11. 1991 erfolgte eine Satzungsänderung, die die Rege­
lungen des Sozialgesetzbuches VI entsprechend berücksich­
tigte. 

Nach dem ab J. 1. 1992 abgeänderten Satzungstext zur 
Ermittlung der gesamtversorgungsfähigen Zeit ist zu ent­
nehmen, dass nun die in der gesetzlichen Rentenversiche­
rung als Beitragszeiten (einschließlich der beitragsgeminder­
ten Zeiten) und beitragsfreie Zeiten - mit Ausnahme der 
Zeiten, die ausschließlich aufKindererziehungszeiten beru­
hen - und der Rente zugrunde liegen, zur Hälfte ange­
rechnet werden. Damit wird bewusst die Anrechnung von 
Berücksichtigungszeiten nach § 54 I Nr. 3 SGB VI bei Er­
mittlung der gesamtversorgungsfähigen Zeit ausgeklam­
mert. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Zeiten der 
Kinderberücksichtigung nach § 57 SGB VI und sog. Pfle­
gezeiten (denkbar nur in der Zeit vom 1. 1. 1992-31. 3. 
1995) nach § 249 b SGB VI. 

Bei diesen Berücksichtigungszeiten handelt es sich jedoch 
um rentenrechtliche Zeiten im Sinne des § 54 SGB VI. 
Diese Zeiten werden auf Wartezeiten in der gesetzlichen 
Rentenversicherung angerechnet, wie z. B. auf die Warte­
zeit von 35 Jahren im Sinne des § 51 III SGB VI. 

Die Berücksichtigungszeiten wirken sich auch auf die 
Höhe der Rente aus. Entsprechend der Sonderregelung des 
§ 70 III a SGB VI werden diese Berücksichtigungszeiten 
mit zusätzlichen Entgeltpunkten versehen und damit wie 
Beitragszeiten bewertet. Die Berücksichtigungszeiten neh­
men Einfluss auf die Gesamtleistungsbewertung im Sinne 
des § 71 III SGB VI. Sie beeinflussen die Bewertung der 
beitragsfreien Zeiten sowohl bei der Grundbewertung 
(§ 72 III SGB VI) als auch bei der Vergleichsbewertung 
(§ 73 SGB VI). 

Die Nichtanrechnung der Berücksichtigungszeit stellt ei ­
nen Eingriff in bereits unverfallbare und erdiente Anwart­
schaften dar. Die Satzungsregelung in der Fassung ab 1. 1. 
1992 bis zum 31. 12. 2001 ist aus diesem Grunde rechts­
widrig. Sie verkürzt den Betriebsrentenanspruch dadurch, 
dass einerseits diese Zeiten nicht zur Erhöhung der gesamt­
versorgungsfähigen Zeit herangezogen werden, auf der an­
deren Seite die sich hieraus ergebenden Vergünstigungen 
betriebsrentenmindernd durch Abzug der vollen Rente be­
wertet werden. Rentenerhöhungen, die auf Berücksichti ­
gungszeiten beruhen, werden nicht ausgeklammert bei der 
Höhe der Rente. Sie vermindern damit - von den Tarif­
parteien offensichtlich gewollt - den Anspruch auf Be­
triebsrente. Dies ist ein Verstoß gegen die zugesagte Ge­
samtversorgung und ist ein Eingriff in die bereits erdienten 
Ansprüche. Die entsprechende Satzungsbestimmung ist 
rechtswidrig. Ein Ausgleich kann nur in der Form geschaf­
fen werden, dass auch Berücksichtigungszeiten für Zeiträu­
me, die nicht bereits durch andere Versicherungszeiten ren­
tenrechtlicher Art angerechnet werden, zusätzlich zu be­
rücksichtigen sind. 

c) Ermittlung der Gesamtversorgung 

Als	 monatliche Versorgungsrente wird der Betrag ge­
währt, der nach Errechnung der Gesamtversorgung, beste­
hend aus dem Ruhegehaltssatz (beruhend auf den gesamt­
versorgungsfähigen Zeiten) und dem gesamtversorgungs­
fähigen Entgelt nach Abzug der anrechenbaren Bezüge ver­
bleibt. Anrechenbare Bezüge sind die Leistungen aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung (§ 4011 a VBLS a. E). 

Die Gesamtversorgungszusage bedeutete also, dass jede 
Veränderung der Rente aus der gesetzlichen Rentenver-,­
sicherung Auswirkungen auf die Höhe der Versorgungs­
rente hatte. Rentenerhöhungen fiihrten zur Verminderung, 
Rentenkürzungen zur Erhöhung der Betriebsrente. In diese 
Systematik hat der Satzungsgeber nicht unerheblich einge­
griffen. 

aal Trifft eine Rente aus der gesetzlichen Rentenver­
sicherung mit einer Rente aus der gesetzlichen Un­
fallversicherung zusammen, können in der gesetzli­
chen Rentenversicherung durch Anwendung der sog. 
Ruhensbestünmungen die Rentenleistungen vermin­
dert werden (§§ 93,311,312 SGB VI). Zur Berech­
nung der Versorgungsrente, die von der Zusatzversor­
gungseinrichtung gezahlt wird, wird jedoch die unge­
kürzte Rente abgezogen. Gleiches gilt, wenn auf eine 
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit Arbeits­
entgelt oder Vorruhestandsgeld angerechnet wird und 
die gesetzliche Rente damit vermindert wird (§ 94 
SGB VI). 

bb)	 Wurde ein Versorgungsausgleich durchgeführt, bleibt 
die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
wertneiltral. Erhöhungen oder Verminderungen 
durch den Versorgungsausg1eich bleiben unberück­
sichtigt. 

cc)	 Werden die Entgelte aufgrund einer Nachversiche­
rung ausgeschiedener Beamter nach § 1402 VIII 
RVO oder § 124 VIII AVG i. V m. § 233 I SGB VI 
vermindert, ist die Rente fiktiv zu berechnen ohne 
diese Verminderung der Nachversicherung und in 
der fiktiven Höhe von der Gesamtversorgung abzu­
ziehen. 

dd) Bei der Zahlung von Renten ins Ausland werden bei 
Personen, die nicht deutsche Staatsangehörige sind, 
die Entgeltpunkte auf 70% reduziert (§ 113 III 
SGB VI). In diesen Fällen wird bei Ermittlung der 
Versorgungsrente fiktiv die ungekürzte Rente in An­
satz gebracht. 

ee) § 22 IV FRG verfügt eine Kürzung der Entgelt ­
punkte bis zu 40%. Auch hier wird die volle Rente 
und nicht die um 40% geminderte Rente bei der 
Errechnung der Versorgungsrente von der Gesamt­
versorgung abgezogen. 

fl)	 Wird eine Versichertenrente wegen ihres Zusammen­
treffens mit einer höheren Erziehungsrente nicht ge­
zahlt, wird dennoch der volle Zahlbetrag betriebs­
rentenmindernd abgezogen. 

gg)	 In der gesetzlichen Rentenversicherung wird eine 
Vollrente nach §§ 34, 100 I SGB VI bei Anrechnung 
eines Hinzuverdienstes ggf. in eine Teilrente umge­
wandelt. Für die Ermittlung der Versorgungsrente 
wird jedoch die Vollrente in Abzug gebracht. 

hh) Das gleiche gilt, wenn der volle Anspruch auf eine 
gesetzliche Rente gemindert ist, weil vorzeitig eine 
Teilrente beansprucht wurde. Auch hier wird fiktiv 
die Vollrente ermittelt und abgezogen. 

ii)	 In der gesetzlichen Rentenversicherung wird die Re­
gelaltersrente, wenn sie erst nach Vollendung des 
65. Lebensjahres beansprucht wird, nach § 77 11 
Nr. 2 SGB VI unter Erhöhung des Zugangsfaktors 
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errechnet. Diese Erhöhung kommt dem Versicherten 
zugute. Abgezogen wird nur die nicht erhöhte Regel­
altersrente. 

kk) Gleiches gilt fur Teilrenten, die in unmittelbarem 
Anschluss an die Rente wegen verminderter Erwerbs­
fähigkeit gezahlt werden. Auch hier ist nicht von der 
Teilrente, sondern von der Vollrente auszugehen. 

11)	 Nach § 96 a SGB VI fuhrt ein Hinzuverdienst zur 
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit zur Ver­
ringerung oder zum Wegfall der Rente. Bei Berech­
nung der Versorgungsrente wird die gesetzliche 
Rente jedoch in der ohne Anwendung der Hinzuver­
dienstgrenzen errechneten vollen Rente abgezogen. 

mm)	 In der gesetzlichen Rentenversicherung können Kür­
zungen, die auf einer vorzeitigen Inanspruchnahme 
einer Rente wegen Alters beruhen, dadurch vermie­
den werden, dass vor Vollendung des 65. Lebensjahres 
Beiträge zum Ausgleich dieser Verminderung gezahlt 
werden. Gleiches gilt fur die Einzahlung von Abfin­
dungen aus einer Anwartschaft auf betriebliche Al­
tersversorgung (§ 76 a SGB VI). Diese Zuschläge 
werden vor Abzug der gesetzlichen Rente aus der 
Gesamtversorgung abgezogen. 

nn)	 Soweit eine Altersrente fur mehr als 36 Monate vor­
zeitig in Anspruch genommen wurde, wird die Rente 
in der Höhe abgezogen, wie sie auf einer Vermin­
derung des Zugangsfaktors nach § 77 SGB VI bei 
einer vorzeitigen Beanspruchung von 36 Kalender­
monaten sich errechnet. 

00)	 Eine Sonderbehandlung erfahren die Zeiten der Kin­
dererziehung. Die hierauf beruhenden Entgeltpunkte 
werden zu Gunsten des Betriebsrentenempfängers 
von der gesetzlichen Rente abgezogen und erhöhen 
so den Betrag der Versorgungsrente. Nicht abgezogen 
wird jedoch der Anteil der Kindererziehungszeiten, 
der auf tatsächlicher Beitragsleistung in dieser Zeit 
beruht. Eine Ausnahme dieser Sonderbestimmung zu 
Gunsten der Versorgungsrentenberechtigten enthält 
das Satzungswerk (z. B. § 40 II a VBLS a. E), wenn 
Höchstwerte der Gesamtversorgung bereits über­
schritten sind. 

II. Weiterentwicklung der Gesamtversorgungs­
zusage 

1. Durch Tarifverträge und Satzungsänderungen 
Die Satzung der VBL ist wiederholt geändert worden. 

Bereits in der 19. Satzungsänderung11 mit Wirkung zum 
1. 1. 1985 wurde fur die Berechnung der Zusatzversorgung 
das Bruttoarbeitsentgelt des Versicherten durch das fiktive 
Nettoarbeitsentgelt unter Gewährung eines Ausgleichs­
betrages ersetzt, der dann fur fast alle Versicherten aufgebaut 
wurde. Zuvor hatte die VBL in der 18. Satzungsänderung 
die fortlaufende Anrechnung der gesetzlichen Rente auf die 
Gesamtversorgung verfUgt. Zudem sind der Anhebungssatz 
bzw. die Dynamik jeweils unterschiedlich gewährleistet 
worden. Ursprünglich - bis zur 18. Satzungsänderung ­
war dynamisch der Zahlbetrag fur den jeweiligen Versicher­
ten. Für den Zeitraum der 18. Satzungsänderung war dann 
die Gesamtversorgung dynamisch und fUr den Zeitraum ab 
der -19. Satzungsänderung ist dann das gesamtversorgungs­
fähige Entgelt jeweils dynamisiert worden. 

Mit der 39. Satzungsänderung12 vom 4. 12. 2001 wird 
im Wesentlichen die Neuregelung des Erwerbsrninderungs­
rechtes in der gesetzlichen Rentenversicherung umgesetzt. 
Mit der 40. Satzungsänderung13 vom 20. 12. 2001 werden 
die ersten Folgerungen aus dem Altersvorsorgeplan 2001 
gezogen. Sie enthält Regelungen zur Anpassung und zur 
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Unverfallbarkeit. Die 41. Satzungsänderung14 vom 1. 2. 
2002 erhält Regeln zur Finanzierung der Zusatzversorgung. 
Aber auch die Neufassung der Satzung zum 1. 1. 2001, 
welche vom Verwaltungsrat am 6. 12. 2002 beschlossen 
wurde, wurde ebenfalls zwischenzeitlich mehrfach geän­
dert. 

2. Durch Entwicklungen in der gesetzlichen Renten­
versicherung 

Während der Zeitdauer der Geltung der Gesamtversor­
gungszusage reagierten die Träger der Zusatzversorgung. 
unterstützt durch die Vorgaben der Tarifparteien, auf die 
entsprechenden Veränderungen in der gesetzlichen Ren­
tenversicherung. Allerdings ist als Ergebnis der Überprü­
fung festzustellen, dass alle Minderungen des Betrages der 
gesetzlichen Rente, die bei Verwirklichung des Gesamtver­
sorgungskonzepts eine Erhöhung der Betriebsrente ver­
ursacht hätten, dadurch kompensiert wurden, dass die tat­
sächliche Rentenzahlung durch fiktive Rentenbeträge er­
höht wurde. Rentensteigerungen dagegen wurden in der 
ausgewiesenen Höhe übernommen und zur Reduzierung 
der Betriebsrente abgezogen. 

So bleiben Auswirkungen in der gesetzlichen Rentenver­
sicherung, die durch diverse Gesetzesänderungen das Ren­
tenniveau steigerten, völlig außer Ansatz. Mit Inkrafttreten 
des SGB VI am 1. 1. 1992 wurde eine völlig neue Renten­
form.el geschaffen. Hierdurch ergab sich durch eine Fülle 
von Sonderbestin1.mungen die erhebliche Steigerung von 
Rentenleisrungen, die von den Zusatzversorgungskassen im 
Rahmen der Gesamtversorgung in voller Höhe zur Min­
derung der betrieblichen Leistung abgesetzt werden konn­
ten. 

a) Berechnung nach dem Mindestentgelt gem. § 262 
SGB VI. Unter den dort genannten Bedingungen wurden 
Pf1ichtversicherungszeiten fur die gesamte Zeit vor dem 
1. 1. 1992 auf den 1,5-fachen Wert erhöht. Die Erhöhung 
war begrenzt auf 75% des Bruttoverdienstes eines Durch­
schnittsverdieners. 

Durch diese Berechnung nach dem Mindestentgelt wur­
den insbesondere Teilzeitbeschäftigungen auf das Niveau 
einer Vollzeitbeschäftigung mit einem Bruttoverdienst von 
75% des Durchschnittsverdienstes angehoben. Die betragli­
chen Auswirkungen hieraus sind enorm. 

Von Seiten der Zusatzversorgungskassen konnte diese 
nicht auf Umlagen beruhende Rentensteigerung in voller 
Höhe von der Gesamtversorgung abgezogen werden. Da es 
sich überwiegend um die Erhöhung von Teilzeitbeschäfti­
gungen handelte, hatten die Zusatzversorgungskassen einen 
doppelten Gewinn dadurch, dass sie zusätzlich noch ent­
sprechend der Teilzeitbeschäftigung den Brutto- und Net­
toversorgungssatz nach ihrer Satzung alter Fassung vermin­
dern konnten15. 

Der Vollständigkeit halber darf darauf hingewiesen wer­
den, dass diese Berechnung nach dem Mindestverdienst 
auch fur alle Rentner, die bereits am 1. 1. 1992 Rentner 
waren, von Amts wegen über Art. 82 RRG 1992 vor­
genommen wurde. . 

Darüber hinaus hat diese Bestimmung erhebliche Bedeu­
tung fur alle Versorgungsfille seit dem 1. 1. 1992. 

b) Ab 1. 1. 1992 wurden Anrechnungszeiten16 (Zeiten 
der Krankheit, Arbeitslosigkeit, Schul- und Ausbildungs­
zeiten) ohne Rücksicht auf die Anzahl der geleisteten 

11) BAnzNr. 53 vom 15. 3.1984. 
12) BAnzNr. 239 vom 21. 12. 2001. 
13) BAnzNr. 1 vom 3. 1. 2002. 
J4) BAnzNr. 68 vom 11. 4. 2002. 
15) § 43 a VBLS a. F. 
16) §§ 58, 252, 252 a, 253, 257 SGB VI. 
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Die in Aussicht gestellten "Bonuspunkte" werden wahr­
scheinlich nicht erwirtschaftet werden, da zahlreiche "Sozi­
altaten" erst vom eventuellen Überschuss bzw. Gewinn 
bedient werden. 

Zahlreiche Fälle des Versorgungsausgleichs dürften zu­
dem neu bearbeitet werden müssen, da dort Versorgungs­
renten unterstellt wurden, die nach dem jetzigen Rechen­
verfahren nicht mehr erreicht werden. 

Für die jetzigen und zukünftigen Rentner sind die 
Erhöhungen während der Rente zur Zeit auf 1% des 
Zahlbetrages zum 1. juli eines jeden jahres begrenzt wor­
den, so dass auch hier keine Erhöhungen gemäß der 
Beamtenversorgung erfolgen, und sich z. B. Steuererleich­
terungen der Aktiven nicht mehr fLir die Rentner auswir­
ken. 

4. Die beitragsfrei Versicherten 
Besonders schlecht gestellt sind diejenigen, die eine Zeit­

lang zusatzversichert waren, jetzt aber außerhalb des ZVK­
Bereiches arbeiten. Bei ihnen wird nämlich lediglich die 
nicht-dynamisierte Versichertenrente in Punkte umgerech­
net. 

Beitragsfrei Versicherte sind diejenigen früheren Mit­
arbeiter eines an einer ZVK beteiligten Dienstsgebers, die 
bereits in der Vergangenheit aus dessen Diensten aus­
geschieden sind, ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten 
ist. Es handelt sich also um frühere Mitarbeiter, die nicht zu 
einem anderen Beteiligten der VBL, zu einem Mitglied 
einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung, zu der ein 
Überleitungsabkommen besteht, zu einem anderen Arbeit­
geber außerhalb des Systems der Zusatzversorgung des öf­
fentlichen Dienstes gewechselt oder aus persönlichen Grün­
den nicht mehr berufstätig sind. Bei diesem Personenkreis 
kommt es darauf an, ob sie am Umstellungsstichtag 1. 1. 
2002 nicht mehr pflichtversichert sind. 

Nach dem Satzungsrecht der VBL wird die Pflichtver­
sicherung in diesen Fällen beendet und in eine beitragsfreie 
Versicherung umgewandelt32. 

Wer beitragsfrei bei einer ZVK versichert ist, würde bei 
Fortgeltung des Gesamtversorgungssystems einen Anspruch 
auf die Versicherungsrente für Versicherte33 oder auf die 
Betriebsrente nach § 44 ader VBL-Satzung a. E haben. 

Die Regelungen hinsichtlich der Ansprüche auf Ver­
sicherungsrente sind aber wegen der Kollision mit § 18 
BetrAVG in dieser Form gar nicht mehr anwendbar. Diese 
Neuregelung tritt tur die zwischenzeitlich ausgeschiedenen 
ehemaligen Mitarbeiter an die Stelle der in der Satzung 
vorgesehenen Regelungen. Diese früheren Mitarbeiter hät­
ten also gegen ihren ehemaligen Dienstgeber, an dessen 
Stelle die jeweilige ZVK tritt, einen Anspruch auf Zusatz­
rente nach den Maßgaben des § 18 BetrAVG. 

Das Tarifergebnis des öffentlichen Dienstes übernimmt 
jedoch nur die Anwartschaften in Höhe der bisherigen 
Versicherungsrentenberechtigung und transferiert sie, in das 
Versorgungspunktemodell, in dem sie dann nicht dynami­
siert werden34. 

jedenfalls in den Fällen, in denen die Leistungen der 
Versicherungsren te geringer als die nach § 18 BetrAVG 
berechnete Zusatzrente sind, wird also direkt in bestehende 
unvelfallbare Anwartschaften eingegriffen. Durch die Über­
nahme dieser unverfallbaren Anwartschaften nur in Höhe 
der Versicherungsrentenberechtigung ohne Dynamik er­
folgt ein direkter Eingriff in vorhandene Anwartschafi:en. 

5. Die Bedeutung der gesetzlichen Rentenversiche­
rung im neuen Satzungsrecht 

Wenngleich das nun entwickelte Punktemodell eine völ­
lige Abkoppelung von der Gesamtversorgungszusage unter 

Berücksichtigung der Leistungen der gesetzlichen Renten­
versicherung darstellt, gibt es vielfältige Verweisungen auf 
den Regelungsgehalt des Sozialversicherungsrechts. 

a) Höhe der Betriebsrente 
§ 35 VBLS n. E nimmt hinsichtlich der Höhe der Be­

triebsrente Bezug auf § 77 SGB VI. Die rentenrechtliche 
Bestimmung regelt über den Zugangsfaktor die Kürzungen 
bei so genannter vorzeitiger Inanspruchnahme. Nach dem 
neuen Satzungsrecht orientiert sich der Träger der Zusatz­
versorgung an der rentenrechtlichen Entscheidung. Aller­
dings wird die im Zusatzversorgungsrecht vorgesehene 
Kürzung auf höchsten 10,8% (in die Rentenversicherung 
bis zu 18%) begrenzt. In diesem Zusammenhang ist die 
Rechtsprechung des BSG zu den Erwerbsminderungsren­
ten von erheblicher Bedeutung. So hat das BSG mit Urteil 
vom 16. 5. 200635 entschieden, dass bei den Erwerbsmin­
derungsrenten für Bezugszeiten vor Vollendung des 
60. Lebensjahres ein Rentenabschlag nicht gerechtfertigt 
ist. Dies erklärt sich nach Meinung des BSG bereits aus 
der wörtlichen Auslegung. Das BSG geht davon aus, dass 
sich das Recht auf Rente aus dem Geldwert errechnet und 
Eingriffe hieraus nur durch verfassungskonforme gesetzli­
che Regelungen erfolgen dürfen. Von der Berechnung der 
Rente unter Berücksichtigung von § 63 I bis III, V 
SGB VI und einer Reduzierung des Zugangsfaktors (§ 77 
I SGB VI) kann nur abgewichen werden, wenn eine Er­
werbsminderungsrente vorzeitig in Anspruch genommen 
wird. Das Gesetz sagt aber ausdrücklich, dass der Bezug 
einer Erwerbsminderungsrente vor Vollendung des 60. Le­
ben~ahres nicht als Zeit einer vorzeitigen Inanspruch­
nahme gilt36 . 

Das BSG weist in dieser Entscheidung darauf hin, dass 
die Verfahrensweise der Rentenversicherungsträger im Ge­
setz nicht einmal andeutungsweise eine Stütze findet. Es 
wird auf das Beispiel eines 20-jährigen Erwerbsminderungs­
rentners auf Zeit hingewiesen, der Renrenabschläge hin­
nehmen muss für eine Rente die er frühestens in 40 jahren 
beanspruchen könnte. Diese Minderung bleibt auch für 
zukünftige abgeleitete Ansprüche erhalten. 

Die satzungsrechtliche Regelung ist nicht nur wegen der 
Bezugnahme auf § 77 SGB VI rechtswidrig. Losgelöst von 
der rentenrechtlichen Diskussion ist die Aufnahme einer 
Satzungsregelung über eine lebenslange Kürzung von un­
verfallbaren Rentenansprüchen verfassungsrechtlich zu 
überprüfen. 

Zur Klärung dieser Frage sind die Vorlagebeschlüsse des 
BSG an das BVeifG hinsichtlich der Altersrenten in der 
gesetzlichen Rentenversicherung von Bedeutung. Die 
rentenrechtlichen Regelungen werden vom BSG für ver­
fassungsrechtlich bedenklich gehalten wegen eines beste­
henden Eigentumsentzugs sowie einer Ungleichbehand­
lung zwischen den Personen, die durch längere Bezugs­
dauer den Vorteil der vorzeitigen Inanspruchnahme aus­
gleichen und denen, die diesen Vorteil "mit ins Grab 
nehlnen"37. 

b) Die gesamten Regelungen zum Eintritt des Ver­
sicherungställes und zum Rentenbeginn orientieren sich 
an den Festsetzungen in der gesetzlichen Rentenversiche­
rung (§ 33 VBLS n. E). Der gesamte Leistungskatalog der 
gesetzlichen Rentenversicherung löst den Versicherungsfall 
der Leistung der Träger der Zusatzversorgung aus. Der 

32) § 37 I VBLS a. F. 
33) Vgl. § 37 I ]jt. b) VBLS a. F. 
34) Vgl. Ziff. 3.5 des Altersvorsorgeplans 2001 vom 13. 11. 2001. 
35) Az: B4 RA 22/05 R. 
36) § 77 II 3 SGB VI. 
37) Urteil des BSG vom 16. 5. 2006 Az: B4 RA 5/05 R. 
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Anspruch ist hierbei durch Vorlage des Bescheides des 
Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuwei­
sen. 

c) Gleiches gilt fur den Rentenbeginn (§ 33 11 VBLS 
n. E). Die Zahlung der Betriebsrente ist abhängig vom 
Beginn der Rente in der gesetzlichen Rentenversiche­
rung. 

Die Betriebsrente endet, wenn die Anspruchsvorausset­
zungen fur eine Rente aus der gesetzlichen Rentenver­
sicherung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen weg­
fallenJ8 . 

Gleiches gilt, wenn eine Rente wegen Alters vor Voll­
endung des 65. Lebensjahres wegen Überschreitens der 
Hinzuverdienstgrenze wegfällt39 . 

Bei den Hinterbliebenenrenten regelt § 41 Abs. 5 VBLS 
n. E, dass auch hier die Vorschriften der gesetzlichen Ren­
tenversicherung über das Zusammentreffen von Rente und 
Einkommen entsprechend gelten, allerdings mit der Maß­
gabe, dass evtl. Freibeträge sowie das Einkommen das auf 
die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung ange­
rechnet wird, unberücksichtigt bleibt. 

d) Auch die Personengruppen, die nicht in der gesetzli­
chen Rentenversicherung versichert sind (z. B. Betieiung 
zugunsten einer berufsständischen Versorgung) werden die 
Regelungen des Rechts der gesetzlichen Rentenversiche­
rung entsprechend angewendet40 . 

e) Hinsichtlich der Pflicht zur Versicherung (§ 26 VBLS 
n. E) wird zwar nicht ausdrücklich auf Bestimmungen des 
SGB VI verwiesen, jedoch fmdet dort der Begriff einer 
Beschäftigung im Sinne der Satzung als Arbeitnehmerin­
nen, Arbeitnehmer oder Auszubildende Verwendung. Da­
mit deckt sich der Kreis der Pflichtversicherten nicht mit 
dem Personenkreis, der in der gesetzlichen Rentenversiche­
rung versichert ist, nimmt jedoch hinsichtlich dieser be­
schäftigten Gruppen Bezug auf § TSGB VI. 

t) Die Betriebsrentenleistungen werden finanziert durch 
Umlagen. Im Abrechnungsverband West beträgt der Um­
lagesatz ab 1. 1. 2002 7,86%, wobei ein Eigenanteil von 
1,41% die Pflichtversicherten selbst triflt:. Die Umlage wird 
durch den Arbeitgeber als Versicherungsnehmer der Zu­
satzversorgungseinrichtung überlassen. Streit besteht wegen 
der lohnsteuerrechtlichen und sozialrechtlichen Bewertung 
dieser Umlagen als Entgelt. Fraglich ist hierbei, ob diese 
Umlagen ähnlich wie die Arbeitgeberbeiträge zur gesetzli­
chen Rentenversicherung nicht steuerbar sind. Nach einer 
aktuellen Entscheidung des niedersächsischen Finanzge­
richtes stellen Anwartschaftsrechte auf künftige Versorgung 
keine Vorteile oder Bereicherungen im Sinne des § 19 I 1 
Nr. 1 EStG dar und werden auch nicht durch die Unl1agen 
repräsentiert. Es kommt darauf an, ob die Zuwendungen 
wirtschaftlich Barlohnzahlungen des Arbeitgebers an den 
Arbeitnehmer sind oder vergleichbar sind. Dies ist bei den 
Umlagen nicht der Fall. Sie stellen keine Einnahmen der 
Beschäftigten dar. Es fehlt an dem erforderlichen Zufluss 
von Arbeitslohn. Die Unl1agen werden nicht an die Be­
schäftigten, sondern direkt an die Zusatzversorgungsein­
richtung durch den Arbeitgeber gezahlt. Dieser Vorgang 
lässt sich auch nicht als Zahlung im abgekürzten Zahlungs­
weg werten, bei dem wirtschaftlich betrachtet der Arbeit­
geber dem Arbeitnehmer Mittel zur Verfugung stellt und 
der Arbeitnehmer sie zum Zweck seiner Zukunftssiche­
rung verwendet. Die Umlagezahlungen haben keinen Ein­
fluss auf die Höhe der Leistungszusage. Mittel fur die 
Finanzierung der Altersversorgung der Beschäftigten wer­
den seit dem Übergang der Zusatzversorgungsleistungen 
vom kapitalgedeckten System zu dem der Umlagefinanzie­
rung - abgesehen von einem Kapitalstock zur Nivellierung 
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der Umlagehöhe und als Reserve - nicht mehr angesam­
rnelt41 . 

Bei dieser steuerlichen Bewertung entfällt auch eine Be­
rücksichtigung der Umlagezahlung bei der sozialversiche­
rungsrechtlichen Bewertung der Beitragsbemessung. 

Die vom niedersächsischen Finanzgericht zugelassene 
Revision wurde eingelegt. 

lY. Zusammenfassung 

Die Zusatzversorgungsträger stellen die praktikable 
Handhabung des neuen Punktemodells als entscheidenden 
Vorteil heraus. Zutreffend ist, dass durch diese Umstellung 
die bisher in der Regel 2-malige Neuberechnung von Be­
triebsrenten, die bereits gezahlt werden, entfällt. Bisher war 
sowohl bei einer Anpassung in der gesetzlichen Rentenver­
sicherung als auch bei einer tariflichen Erhöhung jeweils 
eine Neuberechnung vorzunehmen. 

Diesem unbestreitbaren Vorteil Stehen jedoch erhebliche 
Nachteile gegenüber. Die Loslösung von der Gesamtversor­
gung hat erhebliche wirtschaftliche Nachteile. 

Besondere Einbußen erleiden die so genannten renten­
fernen Jahrgänge durch die äußerst ungünstige Berech­
nung unter Anwendung von § 18 BetrAVG, wobei sich 
besonders der Wegfall der Vorversicherungszeiten, der 
Wegfall besonderer Vertrauensschutzregelungen (z. B. 
§ 98 V VBLS a. E) und die Berechnung der abzuziehen­
den Rente bei der Vollversorgung nach dem Näherungs­
verfahren auswirken. 

Bei den rentennahen Jahrgängen finden Verfälschungen 
dahingehend statt, dass die Berechnung des gesamtversor­
gungsfähigen Entgeltes mit dem 31. 12. 2001 eingefroren 
wird, die gesetzlichen Rentenleistungen jedoch fiktiv er­
höht werden bis zum 63. Lebensjahr oder bis zum Ablauf 
der Altersteilzeit. Nach Meinung der Autoren ist dies ein 
unverhältnismäßiger und nicht zu rechtfertigender Ein­
griff in bereits erdiente unverfallbare Betriebsrenten­
ansprüche. 

Die vermeintliche Ausgliederung aus dem System der 
gesetzlichen Rentenversicherung erfolgte ausschließlich 
zum Nachteile der Arbeitnehmer. Neben dem Verlust der 
Gesamtversorgungszusage unter Berücksichtigung der 
Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung ist ins­
besondere zu beklagen, dass durch die Ankoppelung der 
zusatzversorgungsrechtlichen Regelungen an das Versiche­
rungsfallsystem der gesetzlichen Rentenversicherung und 
der Ausgliederung der sonstigen Schutzbestimmungen 
eine einseitige Benachteiligung erfolgt. Dies wird durch 
den vorliegenden Entwmf des RV-Altersgrenzenanpas­
sungsgesetzes besonders deutlich. Die Erhöhung der 
Altersgrenze fuhrt dazu, dass auch die Leistungspalette der 
Betriebsrenten der Zusatzversicherung verschlechtert wird 
durch die Anhebung der Grenze und dass durch die 
Bezugnahme auf den Zugangsfaktor des § 77 SGB VI 
erhöhte Kürzungen wegen vorzeitiger Inanspruchnahme 
erfolgen. Die im Gesetzentwurf des RV-Altersgrenzen­
anpassungsgesetzes enthaltenen flankierenden Maßnah­
men, wie die verstärkte Förderung der Beschäftigungs­
situation älterer Arbeitnehmer sowie die Einfuhrung einer 
Schutzklausel bei der Rentenanpassung finden keinen 
Niederschlag im Satzungsrecht der Zusatzversorgungskas­
sen. 

38) § 100 [[[ 5GB VI. 
39) § 34 II 5GB VI. 
40) § 45 I VBL5 n. F. 
41) Urteil des niedersächsischen Finanzgerichtes vom 11. 1. 2007 - Ak­

tenzeIchen: 11 K 307/06. 


